
Support-Tipps 
Programmversion 8 

Lohnbuchhaltung 

Änderungen per 2011 

Der Beitragssatz des Erwerbsersatzes (EO) steigt von 0.3 auf 0.5 Prozent des Bruttolohnes. 
Damit steigt der Beitragssatz für AHV/IV/EO von bisher 10.1 auf 10.3 Prozent. 
 
Der Beitragssatz der Arbeitslosenversicherung (ALV) steigt von 2.0 auf 2.2 Prozent des 
Bruttojahreslohnes bis maximal CHF 126'000.00. 
 
Zugleich wird ein Solidaritätsbeitrag von 1.0 Prozent für den Lohnanteil über CHF 
126'000.00 bis CHF 315'000.00 eingeführt. 
 
Sämtliche Beiträge, auch das Solidaritätsprozent, werden je hälftig von der 
Arbeitgeber- und der Arbeitnehmerseite getragen. 
 
Notwendige Anpassungen am Lohnartenstamm von BusPro 8 
Anpassungen/Änderungen am Lohnartenstamm können im Zeitraum zwischen der 
letzten Abrechnung 2010 und vor der ersten Abrechnung 2011 definiert werden. 
 
Alle nachfolgenden Beispiele basieren auf der Musterfirma (Muster GmbH). 
 

Beitragssatz für AHV/IV/EO (Total) 
Im Lohnartenstamm muss die Steuerung für die Lohnart 319 von -5.05% auf -5.15% 
geändert werden. 
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Beitragssatz ALV bis CHF 126'000.00 
Im Lohnartenstamm muss die Steuerung für die Lohnart 329 von -1.0% auf -1.1% 
geändert werden. 
 

 
 

ALV-Zusatz 
Für die Abrechnung des ALV-Zusatzbetrages muss der Lohnartenstamm mit den 
Lohnarten 330 bis 339 ergänzt werden. Ältere Lohnartenstämme enthalten diese 
Gruppe vielleicht noch, weil so ein Abzug schon einmal bis Ende 2003 benutzt wurde. 
 

 
 

Anpassung Lohnausweis 
Die Definition der Beiträge im Lohnausweisformular 60 muss mit der LA 339 in Ziffer 
9 ergänzt werden (Menü 8,3). 
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